
LVII. Frühlingsanfahrt
2026

8. bis 10. Mai 2026 in Siegen

Allgemeiner Schnauferl-Club (ASC)
Landesgruppe Westfalen-Süd e.V.

verlost einen Startplatz!
Vielen Dank für die

Unterstützung.

A U S S C H R E I B U N G



Liebe Freundinnen und Freunde
historischer Automobile,
sehr geehrte Damen und Herren,

vom 8. bis 10. Mai 2026 ndet die

57. Frühlingsanfahrt 2026
in Siegen

statt. 

Dazu laden wir Sie herzlich ein.

Die Mitglieder der ASC Landesgruppe Westfalen-Süd e.V. versprechen Ihnen wieder einen angenehmen Aufenthalt in Siegen.
Der Streckenverlauf ist trotz gebietstypischer Steigungen und Gefälle so gewählt, dass auch ältere Fahrzeuge problemlos teil-
nehmen können. Es bleibt genügend Zeit, die Landschaft des Siegerlandes und seiner reizvollen Nachbarregionen zu erleben und zu 
genießen. Die Veranstaltung ist eine touristische Ausfahrt mit leichter Aufgabenstellung um den Ehrenpreis der Stadt Siegen, das

„Güldene Krönchen“.

Der Wettbewerb ist national mit internationaler Beteiligung ausgeschrieben und wird nach der vorliegenden Ausschreibung 
durchgeführt. Die Veranstaltung zählt zum ASC-Sportabzeichen sowie dem Messing-Cup. Bitte halten Sie die entsprechenden 
Nachweishefte bereit! Die Teilnahmebedingungen nden Sie auf den folgenden Seiten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

ASC Landesgruppe Westfalen-Süd e.V.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Als Fahrer teilnahmeberechtigt ist jede Person mit gültigem Führerschein und mit einem drei- oder vierrädrigen historischen 
Personenkraftwagen aller Fabrikate, der bis einschließlich Baujahr 1995 hergestellt wurde; LKW und Nutzfahrzeuge über 3,5 t sind von 
dieser Veranstaltung ausgeschlossen. Reklame jeglicher Art an den teilnehmenden Fahrzeugen ist nicht erwünscht.

Alle teilnehmenden Fahrzeuge haben einem technischen Reglement in Bezug auf Originalität, Restaurierung und Sicherheit zu 
entsprechen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Fahrzeuge begrenzt! Da die Startplätze meist bereits vor dem ofziellen Nennungsschluss ausgebucht 
sind, bitten wir um frühzeitige Anmeldung unter gleichzeitiger Überweisung des Nenngelds. Nur bezahlte Nennungen werden 
berücksichtigt.

Mit Abgabe der Nennung bestätigt jeder Teilnehmer zwingend folgende Punkte:

1. den Besitz eines für den deutschen Straßenverkehr gültigen Führerscheins

2. die ordnungsgemäße Zulassung und Versicherung des Fahrzeuges zum deutschen Straßenverkehr, welche die Teilnahme an
 dieser Veranstaltung abdeckt

3. das Bestehen einer KFZ-Haftpicht-Versicherung über mindestens zwei Millionen EURO Deckungssumme

4. die Kenntnis, dass Fahrzeuge mit „roter Nummer“ (Oldtimer-Sonderkennzeichen) nur zugelassen werden, wenn ein
 Versicherungsnachweis vorliegt, der besagt, dass Haftpichtschäden auch während der Veranstaltung abgedeckt sind

5. die Kenntnis, dass ausschließlich der Fahrer bzw. Halter für die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges verantwortlich ist

6. den Verzicht auf die exklusiven Rechte an Fotos, Videoaufnahmen und Bildern und sonstigen Daten und Informationen, die
 während bzw. im Rahmen dieser Veranstaltung mit dem Teilnehmer, dessen Beifahrern und dem entsprechenden
 Oldtimerfahrzeug aufgenommen werden

ALLGEMEINER SCHNAUFERL-CLUB (ASC)
GEGRÜNDET 1900

Landesgruppe Westfalen-Süd e.V.

Einladung zur

LVII. Frühlingsanfahrt 2026
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FAHRZEUGABNAHME

Die Fahrzeuge werden vor dem Start von einer Abnahmekommission besichtigt. Bei wesentlichen Veränderungen des Originalzustands sowie 
bei festgestellten vorliegenden technischen Mängeln kann das Fahrzeug von der Teilnahme an dieser Veranstaltung ausgeschlossen werden. 
Nur solche Fahrzeuge sind startberechtigt, die von der Abnahmekommission abgenommen und zur Teilnahme zugelassen sind. Die 
Entscheidung der technischen Kommission ist nicht anfechtbar.

Jeder Teilnehmer verpichtet sich, das mit der Nennung gemeldete Fahrzeug zu fahren; Ersatzfahrzeuge bedürfen vorab der ausdrück-
lichen Zustimmung des Veranstalters. Jedes Teilnehmer-Fahrzeug muss während der gesamten Veranstaltung gut sichtbar vorne das 
Rallye-Nummernschild führen. Dieses Rallye-Nummernschild darf das Kennzeichen nicht – auch nicht teilweise – überdecken. 

KLASSENEINTEILUNG

Die Veteranen-Fahrzeuge werden in folgende Klassen eingeteilt:
KLASSE A „Ancestor“   bis einschließl. Baujahr 1904 KLASSE F  von 1961 bis 1970
KLASSE B „Veteran“  von 1905 bis 1918  KLASSE G  von 1971 bis Fahrzeugalter
KLASSE C „Vintage“  von 1919 bis 1930     mindestens 30 Jahre
KLASSE D „Post Vintage“ von 1931 bis 1945  Sonderklasse  Fahrzeuge der Landesgruppe
KLASSE E „Post War“  von 1946 bis 1960     Westfalen-Süd e.V.

Der Veranstalter behält sich die endgültige Einteilung der Fahrzeuge aufgrund des Nennergebnisses vor.

Es werden zwei verschiedene Strecken angeboten, die aber derzeit noch nicht feststehen:
Strecke 1: Klasse A bis B kurze Strecke ca. 90 - 100 km
Strecke 2: Klasse C bis G lange Strecke ca. 130 - 150 km
Auf Wunsch kann auch eine von der Klasseneinteilung abweichende Strecke vom Teilnehmer ausgewählt werden.

NENNGELD

Das Nenngeld für ein Fahrzeug mit Fahrer und Beifahrer ist wie folgt festgesetzt:
· generell 395,00 �
· für die Klasse B 365,00 �
· für die Klasse A 345,00 �
· für Junioren-Teams mit Fahrer und Beifahrer im Alter von 18 bis einschließlich 25 Jahren beträgt das Nenngeld 285,00 �
· mitfahrende Kinder bzw. Jugendliche bis einschl. 15 Jahre sind frei
· für zusätzlich mitfahrende Jugendliche zwischen 16 bis 25 Jahren beträgt das Nenngeld 125,00 � pro Person
· jeder zusätzliche mitfahrende Erwachsene über 25 Jahre kostet 150,00 �

Ein Nachweis der Nenngeldzahlung (nur Überweisung) muss dem Nennungsformular beigefügt werden.
Nennungen ohne Zahlungsnachweis werde nicht bearbeitet.

Nenngeld ist Reuegeld und wird nur bei Nichtannahme einer Nennung zurückgezahlt. Bei Absage der Veranstaltung durch höhere 
Gewalt (z. B. Fahrverbot) verzichtet der Teilnehmer auf die Erstattung des Nenngeldes. Im Pandemiefall gilt die Sonderregelung 
gemäß PANDEMIEKLAUSEL (Seite 5). Nennungsformulare sind vom Fahrer und allen Beifahrern unbedingt zu unterschreiben.

NENNGELDZAHLUNG

Das Nenngeld ist zu überweisen an: Sparkasse Siegen
Allgemeiner Schnauferl-Club (ASC)  IBAN: DE80 4605 0001 0001 2616 01
Landesgruppe Westfalen-Süd e.V.   BIC: WELADED1SIE

Das Nenngeld beinhaltet u. a. folgende Leistungen:
· Fahrtunterlagen, Fahrzeug-Schild, ofzielle Veranstaltungsplakette, Siegerpokale
· bei Ankunft: Erfrischungen, Kaffee und Imbiss
· Freitagabend: Schnauferlpalaver bei Bier und herzhaftem Imbiss
· Samstag: Verpegung während der Fahrt, Sektempfang am Ziel
· Samstagabend: Menü beim Festabend
· Sonntag: Mittagsimbiss
· Parkplatz für das Veteranenfahrzeug, das Zugfahrzeug
 und den Anhänger für die Dauer der Veranstaltung
· Betreuung durch Service-Fahrzeug

Für die Zimmerbuchung ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. Bitte buchen Sie rechtzeitig!
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Informationen für Ihre Hotelbuchung in Siegen:

Hotels    

Amedia Siegen Trademark Collection By Wyndham
Koblenzer Str. 135, 57072 Siegen
Tel.:+ 49(0) 271 / 4003480  
E-Mail: siegen@amediahotels.com
www.amediahotels.com  

Hotel Bürger Ulrike Büdenbender GmbH 
Marienborner Str. 134-136, 57074 Siegen 
Tel.: + 49(0) 271 / 31316590  
E-Mail: info@hotel-buerger.de 
www.hotel-buerger.de   

Hotel Pfeffermühle   
Frankfurter Str. 261, 57074 Siegen
Tel.: + 49(0) 271 / 230520 
E-Mail: info@pfeffermuehle-siegen.de
www.pfeffermuehle-siegen.de

Holiday Inn Express Siegen
Koblenzer Str. 114, 57072 Siegen
Tel.: + 49(0) 271 / 33810 
E-Mail: info@hiex-siegen.de    
www.hiexpress.com/siegen

Dorint Parkhotel  
Patmosweg 60, 57078 Siegen
Tel.: + 49(0) 271 / 770096-0 
E-Mail: info@siegen.dorint.com
(Nähe Veranstaltungsort)

Hotel Siegboot  
Eiserfelder Str. 230, 57080 Siegen 
Tel.: + 49(0) 271 / 359030 
E-Mail: info@hotel-siegboot.de
www.hotel-siegboot.de 

Wir empfehlen die Hotelzimmer für Ihren Aufenthalt in Siegen möglichst frühzeitig zu buchen. 

VORLÄUFIGES PROGRAMM

Freitag, 8. Mai 2026
14.00  -  18.00 Uhr  Eintreffen der Teilnehmer und Abstellen der Trailer
   (Ort wird später mitgeteilt)
Ab 14.30 Uhr  Fahrzeugabnahme und Ausgabe der Fahrtunterlagen
   Kaffee und Siegerländer „Riewekooche“ zur Begrüßung
Ab 19.00 Uhr  Schnauferl-Palaver bei Bier und herzhaftem Imbiss

Samstag, 9. Mai 2026
09.30 Uhr  Start des ersten Teilnehmers
ab 12.00 Uhr  Mittagsrast
ab 15.30 Uhr  Zielankunft mit Sektempfang
20.00 Uhr  Festabend (Einlass ab 19.30 Uhr)

Sonntag, 10. Mai 2026
11.00 Uhr  Empfang durch den Bürgermeister der Stadt Siegen und anschließend Siegerehrung
ab 12.30 Uhr  Katerfrühstück und Verabschiedung der Teilnehmer
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NENNUNG

Senden Sie bitte das beigefügte Nennungsformular vollständig ausgefüllt
und unbedingt von Fahrer und allen Beifahrern unterzeichnet baldmöglichst an:

Allgemeiner Schnauferl-Club (ASC) Landesgruppe Westfalen-Süd e.V. E-Mail: dotte@t-online.de
c/o Herrn Dietmar Otte        Tel: +49 (0) 2739/ 47 89 378
Eiserfelder Straße 28, 57234 Wilnsdorf/ Rinsdorf     Mobil: +49 (0) 171/ 89 10 198

Nennungsschluss: 7. April 2026 (Datum Poststempel)

Legen Sie Ihrer Nennung bitte unbedingt folgende Unterlagen bei:
1. zwei unterschiedliche, kontrastreiche, gut reproduzierbare Fotos, auf denen Ihr Fahrzeug möglichst ohne Personen gut sichtbar 
 ist oder senden Sie bitte die Bilder, Ihren Namen und die Fahrzeugdaten in digitaler Form per Mail an: dotte@t-online.de
2. Überweisungsnachweis zur Nenngeldzahlung

FAHRVERHALTEN

Die Teilnehmer unterliegen den in Deutschland geltenden Straßenverkehrsgesetzen und haben deren genaue Einhaltung zu beachten. 
Sie fahren auf eigene Gefahr und sind für die Verkehrssicherheit ihrer Fahrzeuge selbst verantwortlich. Die Straßenverkehrsordnung 
(StVO) ist auf der gesamten Fahrt einzuhalten; Nichtbeachtung kann zum Ausschluss führen.
Während der 57. Frühlingsanfahrt 2026 in Siegen soll zwischen den einzelnen Teilnehmerfahrzeugen auf der Strecke ein Mindestab-
stand von 50 Metern eingehalten werden; bei eventueller Staubildung ist so auszuweichen, dass sich der Stau zügig auösen kann.
Der Einsatz eines Begleitfahrzeuges bedarf zuvor der Zustimmung des Veranstalters.

WERTUNG

Die 57. Frühlingsanfahrt 2026 in Siegen ist eine Zuverlässigkeitsfahrt mit Wertungsaufgaben für historische Personenkraftfahrzeuge. Auf 
der Strecke benden sich Aufgaben und Kontrollen, die angefahren und bewältigt werden müssen. Es werden keine Höchstge-
schwindigkeitsprüfungen durchgeführt. Jeder Teilnehmer wird einzeln gewertet und erhält eine Plakette. Des Weiteren sind 
Mannschaftspreise vorgesehen. Den wertvollen Wanderpreis der Stadt Siegen, „Das Güldene Krönchen“, erhält für ein Jahr der 
Gesamtsieger. Der Wanderpreis ist unversehrt zurückzugeben. Die Teilnehmer der ASC Landesgruppe Westfalen-Süd e.V. können 
keinen Gesamtsieger stellen und fahren in einer Sonderklasse.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Veranstalter lehnt den Teilnehmern und Dritten gegenüber jegliche Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ab, die vor, 
während oder nach der Veranstaltung eintreten. Die Teilnahme geschieht auf eigene Verantwortung. Jeder Teilnehmer verzichtet 
ausdrücklich durch Abgabe der Nennung auf jeglichen Rückgriff auf die Organisation, den Veranstalter, von ihm beauftragte Personen 
oder Erfüllungsgehilfen, auf andere Teilnehmer sowie auf die Anrufung ordentlicher Gerichte. Jeder Teilnehmer verzichtet auch 
ausdrücklich auf die Persönlichkeitsrechte am eigenen Bild im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung. Der Veranstalter behält sich das 
Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen 
gegenüber dieser Ausschreibung vorzunehmen, falls diese durch außerordentliche Umstände bedingt wurden, Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit ausgenommen. Der Veranstalter schließt eine Veranstalter-Haftpichtversicherung ab.

PANDEMIEKLAUSEL

Der Veranstalter kann die Veranstaltung aufgrund einer aktuellen eigenen Einschätzung der Pandemiesituation jederzeit, spätestens bis 
04. Mai 2026, 24.00 Uhr nach eigenem Ermessen und ohne weitere Begründung absagen. In diesem Fall wird dem Teilnehmer das volle 
Nenngeld zurückerstattet. Eine Absage nach dem vorgenannten Datum kann nur noch erfolgen, wenn die Veranstaltung behördlich 
untersagt und/ oder die Schließung von Geschäften und/ oder Gaststätten und/ oder Hotels verfügt wird. Der behördlichen Untersagung 
gleichgestellt sind neue bzw. geänderte Regelungen, Verfügungen oder Verordnungen von kommunalen oder staatlichen Stellen, die 
eine funktionierende und ungehinderte Durchführung der Veranstaltung beeinträchtigen. In diesen Fällen der kurzfristigen Absage (ab 5. 
Mai 2026) kann der Veranstalter die ihm bereits entstandenen Kosten im Zusammenhang mit der Planung und Vorbereitung der 
Veranstaltung geltend machen, so dass er nur den unverbrauchten Anteil des Nenngeldes an die Teilnehmer erstattet. Der Veranstalter 
übernimmt im Falle einer Absage der Veranstaltung keinerlei Reise- und Hotelkosten sowie sonstige Kosten der Teilnehmer. Den 
Teilnehmern wird im eigenen Interesse empfohlen, bei Hotelbuchungen auf eine kostenlose Stornierungsmöglichkeit zu achten. Im 
Übrigen behält sich der Veranstalter vor, den vorgesehenen Programmablauf der Veranstaltung aufgrund der eigenen Einschätzung bei 
einer eventuellen Pandemiesituation jederzeit zu ändern.

ALLGEMEINES

Mit Abgabe der Nennung erkennen die Teilnehmer die in dieser Ausschreibung festgelegten Bestimmungen uneingeschränkt 
rechtsgültig an. Zu verbindlichen Auskünften ist nur die Rallye-Organisation/ der Veranstalter berechtigt.
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Mit freundlicher Unterstützung von:



Was ist Ihr Oldtimer wert? Das ist die entscheidende Frage
für die Versicherung, für einen evtl. Schadensfall und nicht 
zuletzt für Sie als Eigentümer. Kommen Sie vorbei oder 
vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin am Standort Ihres 
Fahrzeugs und wir stehen Ihnen gerne als Experten zur Seite:

>  Bewertung und Begutachtung
>  Kaufberatung
>  Restaurationsbegleitung
>  Schadengutachten

Unsere Prü�ngenieure können die Leistung am klassischen
Fahrzeug im Auftrag der TÜV Süd Auto Partner GmbH
abrunden und Ihnen alles aus einer Hand anbieten:

>  Begutachtung zur Einstufung als Oldtimer
 (H-Kennzeichen)
>  Hauptuntersuchung inklusive „AU“
>  Änderungsabnahmen (Eintragungen)
>  Vollgutachten nach § 21 für importierte Klassiker




